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Bebauungsplan Nr. 77 „Im Wiedenfeld“ 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 (1) BauGB 
Ihr Schreiben vom 28.10.2022 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu o. g. Verfahren gebe ich im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung folgende Informationen und 
Hinweise: 
 
Baugrund 
 
Die Baugrundeigenschaften sind objektbezogen zu untersuchen und zu bewerten. 
 
 
Schutzgut Boden 
 
Wie bereits in den vorgelegten Unterlagen zum o.g. Bebauungsplan und FNP dargestellt, treten 
auf Basis der im Geologischen Dienst NRW vorliegenden Bodenkarte 1 : 50 000 (Auskunftssystem 
BK 50 mit Karte der schutzwürdigen Böden"1) im Plangebiet schutzwürdige Böden auf. Es handelt 
sich dabei um Plaggenesche, mithin um Böden mit Archivfunktion. Diese Böden besitzen nach 
dem Klassifikationsschema der schutzwürdigen Böden eine besonders hohe Funktionserfüllung 
und gehören damit in die höchste Schutzstufe! 
 
Aus Bodenschutzsicht sind nach den gesetzlichen Vorgaben (z.B. § 2 Bundes-Bodenschutzgesetz, 
§ 1 Landesbodenschutzgesetz, § 7 und § 15 Bundesnaturschutzgesetz) die vorliegenden Böden 
als Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung zu bewerten. Demnach ist eine 
bodenfunktionsbezogene Kompensation für den Verlust dieser Böden auf externen Flächen 
vorzunehmen. 
 
Kompensationsmaßnahmen für den Verlust an schutzwürdigen Böden sind folgender Ver-
öffentlichung zu entnehmen (Kap. 3.7, S. 24): 
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• Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB - Leitfaden für die Praxis der Boden-
schutzbehörden in der Bauleitplanung2. 

 
Bei Archivböden ist ein bodenfunktionsbezogener Ausgleich nur schwer möglich. Es könnte 
idealerweise versucht werden, eine Unterschutzstellung von vergleichbaren Archivböden in 
ähnlichem Flächenumfang anzustreben (z.B. durch Eintrag einer Dienstbarkeit im Grundbuch zu 
Gunsten der unteren Bodenschutzbehörde). Aus unserer Sicht wäre es deshalb sehr zu begrüßen, 
wenn bei Inanspruchnahme dieser Böden als Ausgleich Plaggeneschböden an anderer Stelle im 
Verhältnis 1:1 unter Schutz gestellt werden könnten.  
 
Sofern ein 1:1 Ausgleich nicht umsetzbar ist, wäre eine Dokumentation der verloren gehenden 
Archivböden eine weitere Möglichkeit, die Belange des Schutzgutes „Boden“ wenigstens 
ansatzweise zu wahren. In dem Fall sind repräsentative Plaggeneschprofile nach der 
Bodenkundlichen Kartieranleitung unterstützt durch eine Fotodokumentation (KA 5, 2005) zu 
beschreiben. Daneben sollten an horizontweise gezogenen Bodenproben bodenphysikalische und 
–chemische Untersuchungen vorgenommen werden. Die erhobenen Daten und Ergebnisse der 
Laboruntersuchungen sind dem Geologischen Dienst NRW zum Einpflegen in das 
Fachinformationssystem Boden zu überlassen. 
 
Vorsorglich weise ich darauf hin, dass das häufige Auftreten des festgestellten Bodentyps im 
Plangebiet dessen Schutzwürdigkeit und die damit verbundene besondere Bedeutung als Wert- 
und Funktionselement nicht in Frage stellt. Das verwendete Klassifikationssystem „Karte der 
schutzwürdigen Böden“ lässt neben der Einteilung in Schutzwürdigkeitsklassen keine zusätzlichen 
Auf- und Abwertungen zu (z.B. Seltenheit), die die festgelegten Einstufungen von 
Schutzwürdigkeiten nachträglich verändern bzw. reduzieren. 
 
Zudem muss ich darauf hinweisen, dass durch die im Umweltbericht beschriebenen land-
wirtschaftlichen Vorbelastungen der Planfläche mit Pestiziden und durch die Bearbeitung mittels 
Arbeitsgeräten der genannte Schutzstatus ebenfalls nicht in Frage gestellt wird. Die Landwirte sind 
nach § 17 des Bundes-Bodenschutzgesetzes zu einer „guten fachlichen Praxis“ verpflichtet, durch 
deren Einhaltung die Vorsorgepflichten entsprechend § 7 Bundes- Bodenschutzgesetz erfüllt 
werden. Solange nicht gezielte Bodenuntersuchungen vor Ort das Gegenteil beweisen, kann daher 
bei ordnungsgemäßer landwirtschaftlicher Nutzung nicht pauschal von einer Beeinträchtigung der 
Struktur des Bodens (Zerstörung des Archivs) ausgegangen werden. 
 
Verwendung von Mutterboden 
Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist bei Errichtung oder Änderung von baulichen 
Anlagen der Oberboden (Mutterboden) in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung zu 
schützen. Er ist vordringlich im Plangebiet zu sichern, zur Wiederverwendung zu lagern und später 
wieder einzubauen.  
 
 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag:  
 

 
(Helbing) 

                                                           
2 https://www.labo-deutschland.de/documents/umweltpruefung_494.pdf 

https://www.labo-deutschland.de/documents/umweltpruefung_494.pdf

